
 

 

 
 

  
 
A) Disziplinarordnung am OZL 

 
 

 
Tatbestände: 
 

 
Schweregrad 1 

 
Schweregrad 2 

1. Vandalismus Sauberkeit 
 
 
 
 
 
 

 • Zerstörung von persönlichem 
Eigentum 

• Verschmutzung der WC-Anlagen, 
Duschen 

• Wandschmierereien 

• Mutwillige Zerstörung von 
Schuleinrichtungen 

• Gewalteinwirkung an Fahrzeugen 

2. Bewusstes Fernbleiben 
vom Unterricht 

Erstes Mal: Elternbrief durch KL • Wiederholtes Mal: Elternbrief und 
Meldung ans Oberamt durch SL 

3. Gewalt  • Verbale Beleidigungen und 
Tätlichkeiten gegenüber Personal, 
LP und Mitschüler/-innen 

• Tätlichkeiten im Zusammenhang 
mit Bach und Brunnen 

• Erpressung 

• Mobbing 

4. Diebstahl  • Persönliche 
Gegenstände/Material 

• Schulisches Eigentum/Material 

• Fahrzeuge 

• Kleider 

• Schmuck 

5. Waffen und gefährliche 
Gegenstände (z.B. 
Messer, Sackmesser) 
 

 • Mitführen 

• Damit prahlen 

• Damit drohen 

• Damit handeln 

• Ausleihen 

6. Suchtmittel  • Siehe Dokument D ‚Haltung zu 
Suchtmittelmissbrauch am OZL’ 

7. Handy, MP3, I-Pod,   
elektronische Geräte 
 

In den Gebäuden, im Unterricht: 

• Sichtbar, eingeschaltet   

• SMS schreiben 

• telefonieren  

• Ohne Zustimmung der Person 
filmen und fotografieren 

8. Soziale Medien  • Ohne Zustimmung der Person 
Fotos oder Filme auf soziale 
Medien hochladen 

9. Fahrverbot • missachten  

10. Pausenordnung • Verlassen des Areals ohne 
Genehmigung 

• Aufenthalt im Gebäude 

 

11. Hausordnung  • missachten  
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